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RS OGH 1952/10/15 3Ob629/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1952

Norm

AußStrG §4

ZPO §84

ZPO §515

Rechtssatz

Gegen eine im außerstreitigen Verfahren ergangen Au4orderung, ein Formgebrechen zu beseitigen, gibt es kein

abgesondertes Rechtsmittel, solange noch die Möglichkeit besteht, daß eine anfechtbare Entscheidung

(Einantwortungsurkunde) ergehen wird.
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